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Vereinbarung 

 
zwischen 

 

der   STULZ GmbH, Holsteiner Chaussee 283, 22457 Hamburg  
 

- im Folgenden „STULZ“ genannt –  
 

und 
 
der Firma  ….  
 

- im Folgenden „Lieferant“ genannt –  
 
wird folgende Vereinbarung geschlossen:  
 

Date: DD.MM.YYYY 

 
1. Präambel 

 
Der Lieferant steht in einer Lieferbeziehung mit STULZ, im Rahmen derer Waren an STULZ 
geliefert werden, die insbesondere aber nicht ausschließlich und abschließend der  
RoHS-EG Richtlinien 2022/95/EG und der sogenannten REACH-Verordnung (EG)  
Nr. 1907/2006 unterfallen können.  

 
2. Der Lieferant verpflichtet sich, alle gesetzlichen Regelungen zum  

Umwelt-, Gesundheits-, und Arbeitsschutz einzuhalten und durch eine angemessene 
Arbeits-/Umweltschutzorganisation und angemessenen betrieblichen Arbeits- und 
Umweltschutzauswirkungen auf Menschen und Umwelt gering zu halten. Hierzu wird die 
Einführung und Weiterentwicklung eines Umweltmanagement-systems nach DIN  EN ISO 
14001 md DIN EN ISO 50001 erwartet.  

 
3. Alle bei der Teilefertigung eingesetzten Materialien, sowie angewandten Fertigungsprozesse 

müssen den gültigen, gesetzlichen und sicherheitstechnischen Auflagen für eingeschränkte, 
giftige und gefährliche Stoffe entsprechen. Der Lieferant verpflichtet sich insbesondere, die 
Anforderungen der RoHS-EG-Richtlinien 2002/95/EG und REACH-Verordnung (EG)  
Nr. 1907/2006 zu erfüllen. Dies gilt insbesondere für die Informationspflicht nach Artikel 33 
der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, nachdem jeder Lieferant eines Erzeugnisses, 
einen nach Artikel 59 gelisteten Stoff (SVHC-Stoffe der Kandidatenliste) STULZ mitteilen 
wird. Die aktuelle Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe wird von der 
Europäischen Chemikalienagentur veröffentlicht und ist unter http://echa.europe.eu abrufbar. 
Die SVHC-Stoffe der Kandidatenlisten werden laufend von der Europäischen 
Chemikalienagentur ergänzt. Der Lieferant wird sich hierüber entsprechend selbstständig 
informieren und seine Informationspflicht gegenüber STULZ nach REACH unaufgefordert 
und unverzüglich erfüllen.  

 
  
 

http://echa.europe.eu/
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4. Der Lieferant verpflichtet sich, für jede gelieferte Ware, soweit sie der RoHS-Richtlinie 

unterfällt, eine Bestätigung zu erteilen, dass die unter der RoHS-Richtlinie für jedes Produkt 
auf Basis der gelieferten STULZ-Materialnummern ausgewiesen ist, korrekt und 
Übereinstimmungen mit den Beschränkungen der EU RoHS-Richtlinie 2011/65/EG, Anhang 
II. und den Ausnahmen von Anhang III. sowie Richtlinie EU 2015/863 betreffend Anhang II. 
ist  
 
und/oder  

 
eine Bestätigung darüber zu erteilen, dass die REACH (SVHC-Richtlinie), die unter Artikel 
33 der Richtlinie für jedes Produkt auf Basis der gelieferten  
STULZ-Materialnummern ausgewiesen ist, nach Wissensstand des Lieferanten zum 
Zeitpunkt der Deklaration  zutrifft.  

 
5. Der Lieferant verpflichtet sich ferner, STULZ im Falle von relevanten Änderungen in der 

Gesetzgebung und der Materialzusammensetzung des Produktes unmittelbar zu informieren 
und zutreffende Deklarationen unaufgefordert neu zu erteilen.  

 
 
 
 
 
__________________________________   _______________________________ 
Ort, Datum          STULZ  
 
 
 
__________________________________   _______________________________ 
Ort, Datum          Lieferant   
 
 

 


